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Telegramm-Adresse :
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}Capp & Cie.
^trmaturenfabrik Zürich
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flbtperrfchieber ' ~
Telephon No. 214

jeder ßröfee und für jeden Druch.

V Pumpwerke
für Wasserversorgungen etc.

l
1971c 06

Hnbohrlchellen
Waiïermelîer iz

und 29c u W

sämtliche Armaturen
für Waffer- und Gaswerke.

Anerkannt vorzügliche Ausführung. «ff». Billige Preise.

Wunncr'scbe Bitumcn-Gmulsicn.
@S iff eine allgemein befannte datfaeße, baß felbft bie

forgfättigfte Setonmifcßung ober auch bie reichliche 33er=

roenimng oon dement in befonberen fällen fein abfolut
gegen Feucßtigfeit unb fpejiell gegen drudwaffer ge=

ftc£)erte§ ©runbmaterial ergeben, ©in großer gortfdiritt
im Baugewerbe iff baf)er bie ©mulfion ber SBunner'fcßen
Bitumen=2Berfe ©. m. b. .£). in datteln in 5Beftfalen,
biefelbe hat fleh m überaus furzer 3^it bie 2lnerfennung
ber roeitefien Kreife erroorben. @5 iff eine erfreuliche
datfaeße, baß felbft Bauleiter, bie ben unzähligen Sin»

geboten oon Neuheiten äußerft oorfichtig gegenüber flehen,
ben 2Bert biefeS FabrifateS fet)r hoch fcßäßen.

die Berwenbung ber bureß patente gefd^ü^ten @mut=

fion iff eine fetjr oielfeitige, ber Verbrauch ftellt fid)
äußerft billig.

BitumemSmulfion ift ein flüffiger Slfphaltftoff unb
fo präpariert, baß er eine Berbinbung mit Zementmörtel
eingeht. Btan feßt alfo biefe ©mulfion bem mit SBaffer
fertig angerührten Zementmörtel zu, beffen Zufammem
fetjung je nach ^er Berwenbbarfeit beSfelben befonberS
Zu beftimmen ift unb pußt bann bie zu ifolierenben
SBänbe refp. Böben bamit ab.

Sltle flächen, roelthe mit einem berartigen ißuß oer=
fehen werben, finb abfolut wafferunburcßläffig, felbft
wenn ftarfe drudoerhättniffe oorhanben finb. der
Zfoliermörtel ift baher oorzüglicß geeignet zum drodew
legen naffet Keller, Senfgruben, Schächte, Schlagfeiten
oon ©ebäuben, weiter zum 3lbbecfen oon ©ewölben,
dunnelS, ^erraffen, Brüden, Biabuften unb für moberne
daeßfonfiruftionen. ©anz befonberS eignet fid) ber
Sftörtel für ©rftellung oon BaffinS in eßemifdjen Fa=
brifen, Bleichereien, Färbereien unb Slffumulatorenräume,
überhaupt wo Zementpußfläcßen mit Säuren in Berüß=

rung fommen. die ©mulfion macht bie ißußfläcßen
abfolut fäurefeft. desgleichen befeitigt SBunner'fcßer
Zfoliermörtel ben liauSfcßmamm, bas falpeterartige 2luS=

blühen ber 9Jîauern, ferner werben ieglidje alfalifd»e
ZementauSfcßwißungen auf ben Bußfläcßen oermieben.
die Berwenbbarfeit beS Hörtels ift bei einer Witterung

oon 15 ©rab Kälte ohne jebe Scßußabbedung erprobt
worben.

Schließlich haftet biefer Zfoliertnörtel auf allen 9Jtauer=

unb Betonfläcßen, er härtet gut ab, ift oolumenbeftänbig,
bilbet baher feine ÏRiffe unb befitzt eine 9BiberftanbS=
fähigfeit faft bis zur ©lüßßiße.

Zur Zfolierung oon Schlagfeiten bei ©ebäuoen gegen
ben einbringenben Stegen genügt eine Bitumenzugabe
oon '/2 kg pro m-, bei einem SflifcßungSoerhältniS oon
Zement unb Sanb wie 1:5. Sei Kellerräumen mit
geringem SBafferanbrang ift eine Zugabe oon 8//* kg,
unb bei ftarfen drucfoerhältniffen fowie bei daeßfow
ftruftionen eine folche oon 17* kg pro ra" erforberlid),
bei einem SülifcßungSoerhältniS oon 1:3 (Zement unb
Sanb). — ©ine größere Zugabe erforbert bie Bermew
bung bei Säure, hier finb 2 kg pro m- erforberlid). Zn
biefem Falle finb alle ^ßußfläcßen, naeßbem fie oollftänbig
troden finb, mit Bitumen=@muIfion noch einmal anzw
ftreidjen. diefer Slnfiricß wieberum muß oollftänbig
troden fein, beoor bie Fachen in ©ebraudh genommen
werben.

daS Anbringen beS ißußeS geflieht wie bei febem
anberen ^ßuß, naeßbem bie SBänbe oon Scßmuß unb
lofem ÜJtörtel gereinigt unb bie Söanbfläcßen naß gemacht
finb. der erfte Einwurf 7's cm ftarf, muß bereits bie

Btauerfläcße ganz beden, b. ß. eS bürfen feine Söcßer
im $uß oerbleiben. Bacßbem ber erfte Slnwurf ange--
härtet refp. gebunben hat, wirb ber zmeite Ueberzug
aufgetragen, l'/s cm ftarf. hiermit wirb bie Fläche
abgerieben refp. gerabe gemacht, b. ß. fobalb ber Ueber=

Zug foweit angetrodnet ift. Sofort nach ^m Abreiben
glättet man bie Fläche mit einem Stahlbrett nach, momit
bie fleinfte ißore zugebrüdt wirb. Sinb nun befonberS
ungünftige Bßafferüetßältniffe oorhanben, fo nimmt man
ben zmeiten Ueberzug ftärter unb außerbem nod) einen
britten Ueberzug, 2 mm ftarf, unb zmar oon purem
Zement ohne Sanb mit Bitumen=@muIfion (15 kg
Zement unb l'/t kg BitumewSmulfion). der Zement
muß zuerft mit SEBaffer zu einem Brei gemengt werben.

Zft ber bünne Ueberzug foweit angeftreift, fo glättet
man benfelben mit einem Staßtbrett hießt ab.
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Aunner'5cke Vltumen-Cmulüsn.
Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß selbst die

sorgfältigste Betonmischung oder auch die reichliche Ver-
wendung von Zement in besonderen Fällen kein absolut
gegen Feuchtigkeit und speziell gegen Druckwasser ge-
sichertes Grundmaterial ergeben. Ein großer Fortschritt
im Baugewerbe ist daher die Emulsion der Wunner'schen
Bitumen-Werke G, m. b. H. in Datteln in Westfalen,
dieselbe hat sich in überaus kurzer Zeit die Anerkennung
der weitesten Kreise erworben. Es ist eine erfreuliche
Tatsache, daß selbst Bauleiter, die den unzähligen An-
geboten von Neuheiten äußerst vorsichtig gegenüber stehen,
den Wert dieses Fabrikates sehr hoch schätzen.

Die Verwendung der durch Patente geschützten Emul-
sion ist eine sehr vielseitige, der Verbrauch stellt sich

äußerst billig.
Bitumen-Emulsion ist ein flüssiger Asphaltstoff und

so präpariert, daß er eine Verbindung mit Zementmörtel
eingeht. Man setzt also diese Emulsion dem mit Wasser
fertig angerührten Zementmörtel zu, dessen Zusammen-
setzung je nach der Verwendbarkeit desselben besonders
zu bestimmen ist und putzt dann die zu isolierenden
Wände resp. Böden damit ab.

Alle Flächen, welche mit einem derartigen Putz ver-
sehen werden, sind absolut wasserundurchlässig, selbst

wenn starke Druckverhältnisse vorhanden sind. Der
Jsoliermörtel ist daher vorzüglich geeignet zum Trocken-
legen nasser Keller, Senkgruben, Schächte, Schlagseiten
von Gebäuden, weiter zum Abdecken von Gewölben,
Tunnels, Terrassen, Brücken, Viadukten und für moderne
Dachkonstruktionen. Ganz besonders eignet sich der
Mörtel für Erstellung von Bassins in chemischen Fa-
briken, Bleichereien, Färbereien und Akkumulatorenräume,
überhaupt wo Zementputzflächen mit Säuren in Berüh-
rung kommen. Die Emulsion macht die Putzflächen
absolut säurefest. Desgleichen beseitigt Wunner'scher
Isoliermörtel den Hausschwamm, das salpeterartige Aus-
blühen der Mauern, ferner werden jegliche alkalische
Zementausschwitzungen auf den Putzflächen vermieden.
Die Verwendbarkeit des Mörtels ist bei einer Witterung

von 15 Grad Kälte ohne jede Schutzabdeckung erprobt
worden.

Schließlich haftet dieser Jsoliermörtel auf allen Mauer-
und Betonflächen, er härtet gut ab, ist volumenbeständig,
bildet daher keine Riffe und besitzt eine Widerstands-
fähigkeit fast bis zur Glühhitze.

Zur Isolierung von Schlagseiten bei Gebäuoen gegen
den eindringenden Regen genügt eine Bitumenzugabe
von '/s kg pro m2, bei einem Mischungsverhältnis von
Zement und Sand wie 1:5. Bei Kellerräumen mit
geringem Wasserandrang ist eine Zugabe von s/ Kg,
und bei starken Druckverhältnissen sowie bei Dachkon-
struktionen eine solche von IV, kg pro in- erforderlich,
bei einem Mischungsverhältnis von 1:3 (Zement und
Sand). — Eine größere Zugabe erfordert die Verwen-
dung bei Säure, hier sind 2 kg pro m- erforderlich. In
diesem Falle sind alle Putzflächen, nachdem sie vollständig
trocken sind, mit Bitumen-Emulsion noch einmal anzu-
streichen. Dieser Anstrich wiederum muß vollständig
trocken sein, bevor die Flächen in Gebrauch genommen
werden.

Das Anbringen des Putzes geschieht wie bei jedem
anderen Putz, nachdem die Wände von Schmutz und
losem Mörtel gereinigt und die Wandflächen naß gemacht
sind. Der erste Anwurf V- mr> stark, muß bereits die

Mauerfläche ganz decken, d. h. es dürfen keine Löcher
im Putz verbleiben. Nachdem der erste Anwurs ange-
härtet resp, gebunden hat, wird der zweite Neberzug
aufgetragen, l'/s em stark. Hiermit wird die Fläche
abgerieben resp, gerade gemacht, d. h. sobald der Ueber-

zug soweit angetrocknet ist. Sofort nach dem Abreiben
glättet man die Fläche mit einem Stahlbrett nach, womit
die kleinste Pore zugedrückt wird. Sind nun besonders
ungünstige Wasserverhältniffe vorhanden, so nimmt man
den zweiten Neberzug stärker und außerdem noch einen
dritten Ueberzug, 2 mm stark, und zwar von purem
Zement ohne Sand mit Bitumen-Emulsion (15 kg
Zement und 1^ kg Bitumen-Emulsion). Der Zement
muß zuerst mit Wasser zu einem Brei gemengt werden.

Ist der dünne Ueberzug soweit angestreift, so glättet
man denselben mit einem Stahlbrett dicht ab.
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Soll ein unburchläffiger Zement beton ijergefteüt
merben, fo genügt es, bem beton 33itumen=@mulfion
beizumengen unb bann baf fElauerroetf mit einer ©lätte»
fd)i<ht non Zfotierputj ju oerfeben. ©in gutef SRifd)ungs=
oerbältnif ifi ein Seil Zement, 2 Steile ©anb unb 5
Steile Kief unb genügt bann auf 100 Siter betonmaffe
1 kg bitumen. 31m oorteilbafteften roirb juerft Zement
unb ©anb troclen oermengt unb mit SBaffer ju gewöhn»
liefern EJlörtel oerarbeitet. hierauf wirb bitumen bei»

gemengt unb bie SEaffe nocbmalf burdjgearbeitet. ©ann
roirb biefer fOtörtel genügenb oerbünnt unb .fite» bei»

gegeben, worauf baf ©anje tüchtig burdtjgemengt merben
muff.

©ine fetjr oorteilbafte Slmoenbung ber bitumen»
©mulfion ift bei Zementeftricben unter Sinoleumbelag,
roo bistjer baf 3luffd)roiben Des ©firing gefunbbeitf»
fc^äblic^e Zäulnif unter bem belag b^roorrief unb zur
balbigen Z^fiörung bef 33elagef felbft führte. ©ie ab»

folute 2Bafferunburd)läffigfeit nach berroenbung oon
bitumen»@mulfion icfjliefft jebe fyeuc£itigfeite>erfrf)einung
abfolut aus.
' Stuf allen in betraetjt gezogenen fünften ergibt fid),
baff bie berroenbung oon bitumen=@mulfion eine groffe
SJlaterialerfparnif unb fomit eine berbilligung mit fid)
bringt, roaf bei anberen Zabrifaten, bie bem gleiten
Zroed bienen, nicht behauptet werben fann.

Sangjäbrige ©rfabrungen über bie berroenbung bef
3öunner'fd)en Zfoliermörtelf liegen oor, uttb ift baf
Sßerf in ber Sage geroefen, bei bct»örblid)en bauten
aEe ©igenfdjaften itjref Zabrifatef felbft feftjuftellen, fie
übernimmt bie ©eroäbr für beffen unioerfale ©irfung
innerhalb feiner gegebenen 2Eöglid)feitggrenzen. ©elbft
unter ben erfchroerenbften llmftänben ift bie ©mulfion
ftetf mit ©rfolg angeroanbt roorben. Zür bie groffen
Hafenbauten in Kiel, SBilbelmfbafen, $riebricb§ort rourbe
bitumen für betonierungen oon ben behörben ange»
roenbet. Sief» unb ©tabt»33auämter, auch triebt, Krupp
31.»®., bie bergroertêgefellfchaft „Hibernia", bie „Union"
31.»©. in ©ortmunb unb oiele anbere mehr haben bie

glänjenbe SBirffamfeit anerfannt.
©eit furzer Z^it hat baf SBerf einen bertreter in

ber ©dfroeiz unb fd)on hat fich auch h^c bie SBunner'fcbe
bitumen»©mulfion ben roof)loerbienten beifall berjenigen
erworben, roeldje biefelbe angeroanbt haben. Zu biefen

firmen gehören unter oielen anberen: broron, booeri
& ©o. 31.»©., baben. Sedwifcbeg bureau ber Ortf»
gemeinbe ©t ©allen. 3DÎ. fpoegger, baumeifter, ©t.
©allen. $. Uhler, baumeifter in ©mmifbofen (Shurg.)
Zof. ballafter, baumeifter in Sutern. 31. billroiller,
brauerei zum ©cbübengarten in ©t. ©allen.

Sie ©eneraloertretung für bie ©djroeiz liegt in ben

Hänben ber f^irma oon Kaenel & ®o., Zürich I, ©eff»
neraüee 32, welche ein ftänbigef Sager unterhält unb
auch auf SBunfch Spezialarbeiter jur Verfügung ftellt,
um Zfolierungfarbeiten unter ©arantie aufzuführen.

DU mi$$tände.
(M.T. Korrefp.) Zu ber oorle^tenStummer biefes 33 tat»

tef hat ber berner Korrefponbent eingehenb feinen ©tanb
punît bezro. unhaltbare berhältniffe im ©ägebetrieb auf»
einanber gefegt, ber oofle Slnerfennung fanb; ich wache

ihm baf fRefuttat nicht ftreitig, roenn er mich auch mit
bem ©chlufjfah heimführte: „£err KoEege, wir rechnen
mit ber 9Bir£lid)feit, ©ie mit Zbealen".

9tun wollte mein letter Slrtifel nidjtf anberef alf
eine richtige 3luffteEung oom ©elbfttoftenpreife bef bau»
holzef bartun, roohl nicht zum ©ctjaben ber @ägebefit)er,
Denn bie ©rfafjrung lehrt, baff ef folche gibt, bie glaub»
ten ein .gutef ®efdt)äft z» machen, roenn fie für baf

.»^ettuuj) („äRetflerblatt") 9h. 43

gefchnittene bauholz etwa bie -fönlfte, alfo 50 Prozent
mehr erzielen, alf fie für baf fRunbljolz bezahlt haben,
©äff mein partner in biefem fünfte fich etwaf oer»

gangen, bürfte ebenfallf zutreffen, benn erft am ©nbe
ber ©ampagne fommt er 'zum ©djlufj, nicljtf oerbient
refp. ©elb oetloren zu haben, ©f ift biefe fRedjnungf»
refp. betriebfmethobe, bie mir nicht behagen wollte; man
hat oerfauft wie ef bie ©elegenfjeit gab unb hat unter»
laffen, ben ©elbftfoftenpreif fchon bef er ft en Kubif»
meterf gefchnittenen bauholzef feftzuftellen. ©er Säger,
roiffenb, ber Kübifmeter foftet mich felber 50 gr., roirb
nicht baf ganze Zat)r hmburch feine ganze ©rzeugung
zu 45 gr. oerfaufen. ©eroifj ift mit ber Konfurrenz zu
rechnen; aber alle werben bod) nicht ©elb oerlieren
wollen, baf geftatten fich nur Vereinzelte unb in ber
fHegel nicht auf bie ©auer ; fie fommen oorher zu ZaEe.

©ie geben befannt, baff ©ie oor brei Zahlen mit
ben Zimmermeiftern 33ernf ben 33aubolzpreif feftfetjten
unb auch m ähnlichem ©inné ben ©infauf zu organi»
fieren gebenîen. Zhr Vorgehen ift zu begreifen unb
roirb orfprieffliche Zeigen haben, bif zu einem geroiffen
©rabe ganz ftcher. Sßenn ©ie aEerbingf oor brei
Zabren ben Söauholzpreif mit ben Zimmermeiftern feft»
festen, unb ef roirb, Zbter Sorrefponbenz zu entnehmen,
bif heute ber ®leid)e geblieben fein, fo ift ef höchfie
Zeit barauf zurüct zu fommen. bezüglich bef Zmportef
finb bie 33retterpreife im Zahte 1904/05 um Zt- 2.50
unb 1905/06 um Zt- 3.— geftiegen unb 1906/07 um
Zr. 2.50, Sotal 8 Zt- unb baf auch in 93ern. SCBenn

nun fchon letjtef Zaht bie greife nicljt erhöht rourben,
fonbern bie frühern belaffen, fo roäre baf eine 3Ibmacf)ung
ZU eigenem Schaben, ©ie ißreife bef importierten
SDSaterialf bominieren über biejenigen ber eigenen ißrobufte,
bagegen lä^t fich mit ber beften Organifation nicht an»

ftürmen.
Zür unfere f/iolzinbuftriellen müffte ef oon ©utem

fein, roenn fie fid) auf ber ganzen Schweiz noch mehr
alf bifher zufammenfinben. SEanchef fönnte zu ihtem
9îut)en erörtert unb bifponiert werben für hüben unb
brüben. Ohne z- Z- Kompetenz ober Sluftrag zu haben,
geftatte mir bie beftimmte 23erficherung an Die Herren
Kollegen in Sern, ba^ ber ©chroeizer |)olzinbuftrieoerein
ihren Slnfc^lu^ roarm begrüben würbe — unb audh

mein partner foE mein Zteunb roerben.

Garantie»Rücklä$se für geleistete Bauarbeiten.
(Korr.)

lieber biefen Uebelftanb im S3augeroerbe ift in ben

blättern noch wenig ober nichts gefdfrieben, bafür aber

umfomeht lamentiert roorben. SRancher Bauleiter nimmt
in bie öebittgungen einen bezüglichen ißaffuf auf ohne

ZU bebenfen, bah*er Garnit ben Unternehmern unb §anb»
Werfern mehr ober weniger Schaben zufügt. Slbgefehen

babon, bah ber Ueberuehmer für richtige ©rfüEung ber

eingegangenen 33ertragf=93ebingungen manchmal mehr
©arantie bietet wie ber 33aul)err unb bie Sieferungen
— auch ohne tonüentionalftrafe — gewöhnlich prompter
erfolgen wie bie oerfaEenen Zahlungen, fo wirb na»

mentlich ber weniger bermögliche .öanbwerfer burch bie

fRüdlaffung einef Seiles feines ©uthabenf fehr beengt.
äßenn biefe SEüdläffe, wie 5. S3, bei ben Schweizer.

S3unbefbal)nen nicht mehr wie 5 Prozent betragen unb
auch biefe gegen ißerfonalfaution ober Hinterlegung
bon SBertpapieren erhoben werben bürfen, fo fann man
fdjliehlid) nicht biel bagegen einwenben, befonberS ba

ben Sehörben mancher 93emerber faum bem 9iamen nach
befannt ift. Slnberf berhält ef fich aber wenn fich

S3auherr ober beffen SSertreter geftattet 10 unb mehr
Prozente auf 1 big 3 Sah« zutücfzubehalten, baf
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Soll ein undurchlässiger Zement-Beton hergestellt
werden, so genügt es, dem Beton Bitumen-Emulsion
beuumengen und dann das Mauerwerk mit einer Glätte-
schicht von Jsolierputz zu versehen. Ein gutes Mischungs-
Verhältnis ist ein Teil Zement, 2 Teile Sand und 5
Teile Kies und genügt dann aus 100 Liter Betonmasse
1 KZ Bitumen. Am vorteilhaftesten wird zuerst Zement
und Sand trocken vermengt und mit Wasser zu gewöhn-
lichem Mörtel verarbeitet. Hierauf wird Bitumen bei-

gemengt und die Masse nochmals durchgearbeitet. Dann
wird dieser Mörtel genügend verdünnt und Kies bei-
gegeben, worauf das Ganze tüchtig durchgemengt werden
muß.

Eine sehr vorteilhafte Anwendung der Bitumen-
Emulsion ist bei Zementestrichen unter Linoleumbelag,
wo bisher das Ausschwitzen des Estrichs gesundheits-
schädliche Fäulnis unter dem Belag hervorrief und zur
baldigen Zerstörung des Belages selbst führte. Die ab-

solute Wasserundurchlässigkeit nach Verwendung von
Bitumen-Emulsion schließt jede Feuchtigkeitserscheinung
absolut aus.
' Aus allen in Betracht gezogenen Punkten ergibt sich,

daß die Verwendung von Bitumen-Emulsion eine große
Materialersparnis und somit eine Verbilligung mit sich

bringt, was bei anderen Fabrikaten, die dem gleichen
Zweck dienen, nicht behauptet werden kann.

Langjährige Erfahrungen über die Verwendung des

Wunner'schen Isoliermörtels liegen vor, und ist das
Werk in der Lage gewesen, bei behördlichen Bauten
alle Eigenschaften ihres Fabrikates selbst festzustellen, sie

übernimmt die Gewähr für dessen universale Wirkung
innerhalb seiner gegebenen Möglichkeilsgrenzen. Selbst
unter den erschwerendsten Umständen ist die Emulsion
stets mit Erfolg angewandt worden. Für die großen
Hafenbauten in Kiel, Wilhelmshafen, Friedrichsort wurde
Bitumen für Betonierungen von den Behörden ange-
wendet. Tief- und Stadt-Bsuämter, auch Friedr. Krupp
A.-G., die Bergwerksgesellschaft „Hibernia", die „Union"
A.-G. in Dortmund und viele andere mehr haben die

glänzende Wirksamkeit anerkannt.
Seit kurzer Zeit hat das Werk einen Vertreter in

der Schweiz und schon hat sich auch hier die Wunner'sche
Bitumen-Emulsion den wohlverdienten Beifall derjenigen
erworben, welche dieselbe angewandt haben. Zu diesen

Firmen gehören unter vielen anderen: Brown, Boveri
L, Co. A.-G., Baden. Technisches Bureau der Orts-
gemeinde St! Gallen. M. Hoegger, Baumeister, St.
Gallen. I. Uhler, Baumeister in Emmishofen (Thurg.)
Jos. Vallaster, Baumeister in Luzern. A. Billwiller,
Brauerei zum Schützengarten in St. Gallen.

Die Generalvertretung für die Schweiz liegt in den

Händen der Firma von Kaenel à Co., Zürich >, Geß-
nerallee 32, welche ein ständiges Lager unterhält und
auch auf Wunsch Spezialarbeiter zur Verfügung stellt,
um Jsolierungsarbeiten unter Garantie auszuführen.

vie Misstänae.
(iVI/1. Korresp.) In der vorletzten Nummer dieses Blat-

tes hat der Berner Korrespondent eingehend seinen Stand
punkt bezw. unhaltbare Verhältnisse im Sägebetrieb aus-
einander gesetzt, der volle Anerkennung fand; ich mache

ihm das Resultat nicht streitig, wenn er mich auch mit
dem Schlußsatz heimführte: „Herr Kollege, wir rechnen
mit der Wirklichkeit, Sie mit Idealen".

Nun wollte mein letzter Artikel nichts anderes als
eine richtige Aufstellung vom Selbstkostenpreise des Bau-
Holzes dartun, wohl nicht zum Schaden der Sägebesitzer,
denn die Erfahrung lehrt, daß es solche gibt, die glaub-
ten ein.gutes Geschäft zu machen, wenn sie für das

.-Zettuug > „Meisterbtatt" > Nr. 43

geschnittene Bauholz etwa die Hälfte, also 5V Prozent
mehr erzielen, als sie für das Rundholz bezahlt haben.
Daß mein Partner in diesem Punkte sich etwas ver-
gangen, dürfte ebenfalls zutreffen, denn erst am Ende
der Campagne kommt er 'zum Schluß, nichts verdient
resp. Geld verloren zu haben. Es ist diese Rechnungs-
resp. Betriebsmethode, die mir nicht behagen wollte: man
hat verkauft wie es die Gelegenheit gab und hat unter-
lassen, den Selbstkostenpreis schon des ersten Kubik-
meters geschnittenen Bauholzes festzustellen. Der Säger,
missend, der Kubikmeter kostet mich selber 50 Fr., wird
nicht das ganze Jahr hindurch seine ganze Erzeugung
zu 45 Fr. verkaufen. Gewiß ist mit der Konkurrenz zu
rechnen; aber alle werden doch nicht Geld verlieren
wollen, das gestalten sich nur Vereinzelte und in der
Regel nicht auf die Dauer; sie kommen vorher zu Falle.

Sie geben bekannt, daß Sie vor drei Jahren mit
den Zimmermeistern Berns den Bauholzpreis festsetzten
und auch in ähnlichem Sinne den Einkauf zu organi-
sieren gedenken. Ihr Vorgehen ist zu begreifen und
wird ersprießliche Folgen haben, bis zu einem gewissen
Grade ganz sicher. Wenn Sie allerdings vor drei
Jahren den Bauholzpreis mit den Zimmermeistern fest-
setzten, und es wird, Ihrer Korrespondenz zu entnehmen,
bis heute der Gleiche geblieben sein, so ist es höchste

Zeit darauf zurück zu kommen. Bezüglich des Importes
sind die Bretterpreise im Jahre 1004/05 um Fr. 2.50
und 1905/06 um Fr. 3.— gestiegen und 1906/07 um
Fr. 2.50, Total 8 Fr. und das auch in Bern. Wenn
nun schon letztes Jahr die Preise nicht erhöht wurden,
sondern die frühern belassen, so wäre das eine Abmachung
zu eigenem Schaden. Die Preise des importierten
Materials dominieren über diejenigen der eigenen Produkte,
dagegen läßt sich mit der besten Organisation nicht an-
stürmen.

Für unsere Holzindustriellen müßte es von Gutem
sein, wenn sie sich aus der ganzen Schweiz noch mehr
als bisher zusammenfinden. Manches könnte zu ihrem
Nutzen erörtert und disponiert werden für hüben und
drüben. Ohne z. Z. Kompetenz oder Auftrag zu haben,
gestatte mir die bestimmte Versicherung an die Herren
Kollegen in Bern, daß der Schweizer Holzindustrieverein
ihren Anschluß warm begrüßen würde — und auch
mein Partner soll mein Freund werden.

«arantie-Wîklà Mr geleistete Sauarbeiten.
(Korr.)

Ueber diesen Uebelstand im Baugewerbe ist in den

Blättern noch wenig oder nichts geschrieben, dafür aber
umsomehr lamentiert worden. Mancher Bauleiter nimmt
in die Bedingungen einen bezüglichen Passus auf ohne

zu bedenken, daß er damit den Unternehmern und Hand-
werkern mehr oder weniger Schaden zufügt. Abgesehen

davon, daß der Uebernehmer für richtige Erfüllung der

eingegangenen Vertrags-Bedingungen manchmal mehr
Garantie bietet wie der Bauherr und die Lieferungen
— auch ohne Konventionalstrafe — gewöhnlich prompter
erfolgen wie die verfallenen Zahlungen, so wird na-
mentlich der weniger vermögliche Handwerker durch die

Rücklassuna eines Teiles seines Guthabens sehr beengt.
Wenn "diese Rücklässe, wie z. B. bei den Schweizer.

Bundesbahnen nicht mehr wie 5 Prozent betragen und
auch diese gegen Personalkaution oder Hinterlegung
von Wertpapieren erhoben werden dürfen, so kann man
schließlich nicht viel dagegen einwenden, besonders da

den Behörden mancher Bewerber kaum dem Namen nach
bekannt ist. Anders verhält es sich aber wenn sich ein

Bauherr oder dessen Vertreter gestattet 10 und mehr
Prozente auf 1 bis 3 Jahre zurückzubehalten, das
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